
 
Das Mitgl. Dr. Leister nahm wegen Befangenheit an der Beratung und Abstimmung nicht teil.  
Auf Frage der Abg. Frohnhöfer erklärte Ltd. KVD´in Schrödl, mit der Förderung der 
Adoptionsvermittlungsstelle eines freien Trägers werde dem Wunsch- und Wahlrecht der Bürgerinnen und 
Bürger nach dem SGB VIII Rechnung getragen und eine Beratungsalternative zur gemeinsamen 
Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises mit angehörigen Städten angeboten. Das 
Kreisjugendamt fördere die Adoptionsvermittlungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Bonn 
und Rhein-Sieg-Kreis seit 2004. Der Ausschuss fasste folgenden Beschluss: 


